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Text 

Öffentliche Orte 

§ 1. (1) Beim Betreten öffentlicher Orte im Freien ist gegenüber Personen, die nicht im 
gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten. 

(Anm. 2)
 

(2) Beim Betreten öffentlicher Orte in geschlossenen Räumen ist gegenüber Personen, die nicht im 
gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten und eine den Mund- 
und Nasenbereich abdeckende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen. 

(Anm. 1)
 

(3) Im Massenbeförderungsmittel ist gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, 
ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten und eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende 
mechanische Schutzvorrichtung zu tragen. Ist auf Grund der Anzahl der Fahrgäste sowie beim Ein- und 
Aussteigen die Einhaltung des Abstands von mindestens einem Meter nicht möglich, kann davon 
ausnahmsweise abgewichen werden. 

(_________________________ 

Anm. 1: Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis vom 1. Oktober 2020, V 463-467/2020-16, dem 
Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz zugestellt am 29. Oktober 2020, 
zu Recht erkannt: 

„1. Die Wortfolge „und eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende mechanische Schutzvorrichtung 
zu tragen“ in § 1 Abs. 2 der Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz betreffend Lockerungen der Maßnahmen, die zur Bekämpfung der Verbreitung von 
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COVID-19 ergriffen wurden (COVID-19-Lockerungsverordnung – COVID-19-LV), BGBl. II 
Nr. 197/2020, war gesetzwidrig. 

2. Die als gesetzwidrig festgestellte Wortfolge ist nicht mehr anzuwenden.“ 

Vgl. BGBl. II Nr. 492/2020.) 

Anm. 2: Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis vom 16. Juni 2021, V 34/2021-12, 
V 136/2021-11, dem Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz zugestellt 
am 28. Juni 2021, zu Recht erkannt: 

„I. § 1 Abs. 1 der Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz betreffend Lockerungen der Maßnahmen, die zur Bekämpfung der Verbreitung von 
COVID-19 ergriffen wurden (COVID-19-Lockerungsverordnung – COVID-19-LV), BGBl. II 
Nr. 197/2020, war gesetzwidrig. 

II. Die als gesetzwidrig festgestellte Bestimmung ist nicht mehr anzuwenden.“ 

Vgl. BGBl. II Nr. 318/2021.) 
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